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II.

Diplompriifungen an schweizerischen Handelsschulen.”)

Von Prof. Theophil Bernet-Hanhart, Zarich.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in der Organisation, in den
Lehrplinen, im Priufungswesen, kurz im ganzen Betrieb unserer offent-
lichen Handelsschulen eine weitgehende Verschiedenheit herrscht. Diese
Mannigfaltigkeit schliesst unzweifelhatt manche Vorteile in sich. Den
hauptsichlichsten erblicke ich darin, dass bei dem fast unbeschrinkt
freien Spielraum, welcher der Individualitit der Schulleiter und Haupt-
lehrer in Auffassung und Ausibung ihres Amtes gelassen ist, jeder ein-
zelne mit mehr Lust, Liebe und Eifer seiner Aufgabe lebt, als wenn
so zu sagen alles von oben herab geregelt wiirde. Der Wetteifer zwischen
den einzelnen Handelsschulen treibt zum Fortschritt an und bewahrt vor
Stagnation. Von einer ricksichtslosen Gleichmacherei, von einer Nivel-
lierung des Ganzen wiire eher ein Herabdriicken der besten Schulen zun
befirchten, als ein Emporziehen der zurickstehenden zu erwarten.

Uber den Vorteilen der fast absoluten Ungebundenheit und daraus
entspringenden Vielgestaltigkeit in unserm kommerziellen Unterrichts-
wesen durfen aber die schweren Nachteile nicht tibersehen werden, die
hiermit verbunden sind. Unsere kaufminnischen Bildungsanstalten glei-
chen einem Versuchsfeld, wo jeder Girtner sein besonderes Stick Land
bepflanzt, ohne auf das Ganze zu sehen. Jeder pflegt das seine nach
seiner Weise mehr oder weniger gut; aber es fehlt der grossgedachte und
zugleich die Einzelheiten sorgsam beriucksichtigende Plan, der erst alle
Teile des truchtbaren Gebiets zu einer durch ihre Gesamtwirkung und

*) Auf Wunsch des Vorstandes hat der Verfasser sein an der Jahresver-
sammlung der .Schweiz. Gesellschaft fir kaufminnisches Bildungswesen® in
St. Gallen gehaltenes Referat iiber .Handelsschulprifungen® fiar die Druck-
legung wesentlich gekiirzt und sich ganz auf die Behandlung der Diplom-
examen beschrinkt. :



die den Verhiiltnissen entsprechende Gestaltung aller Unterabteilungen
ebenso schonen als fruchtbringenden Gartenanlage macht. Oder ohne
Bild: Die hohe Gesamtaufgabe der schweizerischen Handelsschulen ist
die bestmogliche Ausbildung unseres kaufminnischen Nachwuchses und
damit indirekt die Férderung von Handel und Volkswirtschatt unseres
Vaterlandes. Damit aber dieser theoretisch unbestrittenen Gesamtaufgabe
auch die praktisch tiefeingreifende Gesamtwirkung folge, tut einheitlicheres
Streben, geschlosseneres Zusammengehen not. Welcher Kraftverlust ent-
steht nicht dadurch, dass jede Schule fur sich in Lehrgang, Unterrichts-
methode, Lehrmitteln usf. ihre besondern Wege geht und nicht immer
gleich die besten Wege findet? So kénnen, um nur ein Beispiel dieser
Kraftzersplitterung zu erwihnen, bloss wegen der Verschiedenheit der
- einzelnen Lehrpline geeignete schweizerische Schulbiicher fir kaufmin-
nische Lehranstalten kaum geschaffen werden, und man muss sich mit
vielem Diktieren und andern unzuldnglichen Auskunftsmitteln behelfen.
Der Ubertritt von einer Handelsschule in eine andere lisst sich zu keiner
Zeit ohme erhebliche Schwierigkeiten und meist bleibende Bildungslicken
fur die die betr. Schiiller bewerkstelligen — und doch wird ein solcher
Ubergang so hiufig gewinscht und ausgefihrt. Ja, es ist wegen der
tiefgreifenden Unterschiede der einzelnen Anstalten nach jeder Rich-
tung hin fast unméglich, sich auch nur ein richtiges Bild von den Leis-
tungen der schweizerischen Handelsschulen zu machen.

Eine grissere Einheitlichkeit in unserm Handelsschulwesen ist aus
den verschiedensten Grunden mit allem Nachdruck anzustreben. Aber
diese Vereinheitlichung geschehe mit weiser Beschrinkung auf das Not-
wendigste und unter allseitiger Beriicksichtigung der 6rtlichen Verhiiltnisse.
Sie darf nicht ausarten in Einseitigkeit und starren Zwang. Nach wie
vor soll auf die eigenartigen Verhiltnisse und auf dominierende Landes-
industrien der betreffenden Gegend weitgehende Riicksicht genommen
werden. Das allein ist fur unsere Schweiz das Gegebene. Nur eine
Losung, die den Einzelnen nicht allzusehr einengt, die der freien Kriitte-
entfaltung immer noch Raum lisst, hat Aussicht anf allseitige Zustim-
mung und schliessliche allseitige Durchfihrung. Darum setzen wir auch
beim Prifungswesen ein, als einer Sache, die verhiltnismissig leicht
cleichmissiger gestaltet und ohne Nachteil aus der ortlichen Beschrin-
kung herausgehoben und auf eidgendssischen Boden gestellt werden kann.
Und wir erwarten von einer einheitlichern Ordnung der Diplompriifungen
als indirekte Folge — ohne allen dussern Druck — auch die Einfithrung
einheitlicherer Lehrpline, Lehrbicher und Unterrichtsmethoden. Der
Schweizerische Handelslehrerverein hat in dieser Richtung namentlich
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durch die angestrebte Autstellung eines Normal-Lehrplans fur schweize-
rische Handelsmittelschulen und die wertvollen statistisch-vergleichenden
Publikationen seiner Mitglieder, der Herren Prof. Flury und Waldburger,
schon tichtig vorgearbeitet. -

Bevor ich zur Darlegung der schweizerischen Verhéltnisse im ein-
zelnen ubergehe, sei uber die Sachlage im Auslande noch kurz Folgendes
mitgeteilt. In Osterreich ist das Unterrichtsministerium eben daran, einen
detaillierten Lehrplan fur die vierklassigen hohern Handelsschulen aufzu-
stellen und diesen als verbindlich vorzuschreiben, nachdem ein solcher fir die
zweiklassigen niederen Handelsschulen schon erlassen worden ist. Alles
mogliche wird in Osterreich obrigkeitlich angeordnet oder genehmigt;
es mag dies fiir jenes Land, wo die Handelsschulen zumeist noch Privat-
Lehranstalten sind, gut sein. Nicht viel weniger eingeengt in ihrer Be-
wegungsireiheit sind die franzosischen Handelschulen, die ebenfalls zu-
meist Privatschulen mit obrigkeitlicher Anerkennung sind. Deutschland
geht weniger weit in dem Streben nach Gleichheit. Die Schulen in den
verschiedenen Bundesstaaten, ja sogar die Handelslehranstalten ein und
desselben Bundesstaates, wie z. B. Sachsens, zeigen erhebliche Unter-
schiede hinsichlich Organisation, Lehrplan, Lehrmittel usw.; aber es be-
steht in Deutschland immerhin ein Motiv von ganz ausserordentlicher
Wichtigkeit, das sie mindestens zu einer gewissen Einheit in den Lehr-
zielen notigt, niimlich der Wunsch und das Bediirfnis, ihren Schilern
das an genau umschriebene Bildungsausweise gekniipfte Einjdhrigfrei-
willigen-Recht zu sichern. Fur uns Schweizer fillt dieser Grund — im
Gegensatz zu unsern monarchischen und auch republikanischen Nachbar-
staaten — ausser Betracht.

Ein dhnlicher mehr fdusserlicher Anlass, eine gewisse Einheit in den
Lehrzielen auch der schweizerischen Handelsschulen herbeizufihren, liegt
immerhin in dem sehr berechtigten Bestreben — soweit ein Weiterstudium
an der staatswissenschaftlichen Fakultiit einer Universitit beabsichtigt wird
— dieser moglichst gleichmissig und gut vorbereitete Handelsschulabsol-
venten zuzufihren. Anderseits kann mit Riicksicht auf den Ubertritt in die
kaufmiinnische Praxis behauptet werden, dass erst, wenn die Prufungen
der schweizerischen Handelsschulen nach denselben Grundsiitzen durch-
agefuhrt, wenn speziell hinsichtlich der sprachlichen und kommerziell-
praktischen Ficher uberall die gleichen, hohen Anforderungen gestellt
werden, die erteilten Diplome von der Handelswelt, namentlich auch von
den Kaufleuten im Auslande, héher gewertet werden und den Diplo-
manden demnach direkt mehr niitzen, so z. B. beim Suchen einer Stelle.
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Auf die wohltitige Ein- und Rickwirkung, die von einer gleich-
miissigen Gestaltung der Diplomprifungen fir die Schule selbst zu er-
warten wiire, ist bereits hingewiesen worden. Es sei vergleichshalber
nur noch daran erinnert, dass die Einfuhrang der fur die ganze Schweiz
einheitlichen Lehrlingsprufungen einen tiefgreifenden und sehr heilsamen
Einfluss auf das kaufminnische Fortbildungsschulwesen ausgeubt und sehr
viel zu der heutigen Bliite und vielfach mustergiiltigen Organisation dieser
Schulen beigetragen hat.

Wenn die Schweiz. Gesellschaft fur kaufménnisches Bildungswesen
es unternihme, Normalien fur die Diplompriifungen an schweizerischen
Handelschulen aufzustellen, um dadurch eine grissere Einheitlichkeit in
diesen Priifungen herbeizufiihren, so wiirde sie eine hoch zu schiitzende
Aufgabe 16sen. Sie miisste sich dafiir die Mitarbeit der grossen Zahl
_ihrer kompetenten Mitglieder, in erster Linie des Schweiz. Handelslehrer-
vereins und der Handelskammern, erbitten und nach endgiiltiger Bera-
tang der Normalien diese den zustindigen Behorden in geeigneter Weise
zur gefl. Kenntnisnahme bringen. Diese Normalien wiirden zwar nicht
sofort iiberall Nachachtung finden, aber mit der Zeit diirften sie doch
von den meisten Schulen angenommen werden.

Dem Zukunftsbilde mit seinen einheitlichen schweizerischen Diplom-
prifungen sei eine moglichst zuverlissige Zeichnung vom gegenwiirtigen
Stande des Priifungswesens an unsern schweizerischen Handelschulen
gegeniibergestellt. Ich habe zu diesem Zwecke von den einzelnen Schul-
leitungen Aufschluss erbeten und von den meisten derselben auch in
freundlichster Weise erhalten.

Welche grossen Unterschiede von Schule zu Schule, auch wenn nur
die Abgangsprifungen ins Auge gefasst werden, d. h. jene Examen,
die die Schiiller am Schlusse der obersten Klasse bestehen sollen!
In Bern werden diese Examen Maturititsprifungen genannt; wer sie
besteht, hat das Recht zur Immatrikulation als regelrechter Studierender
an allen Fakultiten der Berner Universitit. Das Reglement des College
St-Michel in Freiburg sieht sogar ein Baccalaurdat es-sciences commer-
ciales vor, so dass die erfolgreichen Examinanden zur Fiihrung eines
Titels ,Bachelier @s-sciences commerciales® berechtigt sind. In Winter-
thur und Zirich (Kant. Handelsschule) heissen diese Examen Fihigkeits-
priufungen; die Namen der Winterthurer Schiiler, welche die Priifung
mit Erfolg hestehen. werden im amtlichen Schulblatt und im Programm
veriffentlicht. die der Zircher nicht. Die Merkantile Abteilung der
Kantonsschule St. Gallen hat eine Abiturientenpriifung, wihrend die
Realschule Basel allen Schiilern der Handelabteilung nach Absolvierung
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der drei Jahreskurse einfach ein Abgangszeugnis auf Grund der Schluss-
priifung und der Beschliisse des Lehrerkollegiums verabfolgt. Neuchitel
erteilt nach Absolvirung der 3. Kl. ein Certificat d’études und nach der
4. Kl1. ein Diplom, beides rein nur auf Grund der Zensuren fiir die Jahres-
leistungen ohne eigentliche Priifung. Beinahe alle andern, also die grosse
Mehrzahl der schweizerischen Handelsschulen (Aarau, Bellinzona, Chaux-
de-fonds, Gent, Lausanne, Locle, Luzern, Solothurn und die Handels-
abteilung der hoheren Tichterschule in Zurich, gleichwie die bereits er-
wihnten kantonalen Schulen in Winterthur und Zirich) haben eigentliche
Diplomprifungen organisiert — teilweise sogar gedruckte Reglemente
erlassen %) — und geben den Examinanden nach gut bestandener Prufung
ein Diplom. (In Sachsen nennt man die entsprechenden Examen Reife-
prifungen.)

Zugelassen zu diesen Priiffungen werden an den meisten Orten nur-
wirkliche Schiiller der priifenden Anstalt, in Bern und Freiburg dagegen
jedermann, der eine gleichwertige . Handelschule besucht hat und die ver-
langten Gebiithren bezahlt.

Wenn nun eine einheitlichere Gestaltung dieser Priifungen herbeige-
fihrt und vorlaufiz Normalien aufgestellt werden sollen, so sei zum
vorneherein betont, dass die Benennung dieser Examen von durchaus
nebensichlicher Bedeutung ist. Ich habe den Ausdruck ,Diplomprifung®
nur aus dem Grunde aufgenommen, weil er schon bei der Mehrzahl der
schweizerischen Handelsschulen im Gebrauche steht. Wer einen andern
Namen bevorzugt, mag diesen wihlen.

Von hochster Wichtigkeit sind dagegen die Zielangabe und die Zu-
lassungsbedingungen, die Bestimmung der Facher, in welchen ein aus-
reichender Unterrichtsbesuch nachgewiesen und zum Teil auch noch
eine schriftliche oder miindliche Prifung abgelegt werden muss. Eine
Menge nebensichlicher Dinge, die ohne Schaden an einem Orte so, am
andern anders geordnet werden konnen, bleiben hier im Interesse der-
Iiirze unerortert. Aber auch hinsichtlich der vorhin genannten wich-
tigsten Punkte darf ich wohl aus dem gleichen Grunde nur auf meine Leit-
siitze am Schlusse verweisen und mich auf einige Erdrterungen prinzipi-
eller Natur beschrinken.

##) Mehrere Schulen besitzen sehr ausfihrliche Prifungsreglemente ; andere
begniigen sich mit knappen Angaben tber diese Prufungen im allgemeinen
Schulreglement; noch andere, darunter sehr grosse, angesehene Schulen haben
itberhaupt keine gedruckten Vorschriften betr. die Priafungen und handeln
nach Herkommen und Gutfinden der ausfihrenden Organe.
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Die Herren Prof. Schir und Prorektor Schurter vertreten den
Standpunkt, dass die Prifung nur wenige Hauptficher umfassen sollte
und dass im ibrigen die Durchschnittsnoten, welche die Fachlehrer fiir
die Jahresleistungen ihrer Schiiler in den einzelnen Féchern erteilt haben,
ins Diplom eingestellt werden sollten. Hauptsache sei der Nachweis.
dass der Schiiler in den unerlisslichen Fichern den Unterricht mit Er-
folg besucht habe. Im Sinne dieser Ausfithrungen sind auch die aufge-
stellten Leitsitze nachtriglich noch geéandert worden.

Es haben uns hierbei folgende Erwigungen geleitet: Die Noten,
welche die Fachlehrer aut Grund der Jahresleistungen erteilen, sind im
allgemeinen zuverlissiger, weil auf einem griindlichern Urteil beruhend.
als die Taxierung nach einer kurzen Pfﬁﬁmg. Da dies allgémein aner-
kannt wird, ist manchenorts in die Priufungsreglemente die Bestimmung
aufgenommen worden, dass fur die Notengebung nicht ausschliesslich
auf die Ergebnisse der Prifung abgestellt werden dirfe, sondern dass
die Jahreszensuren mit zu beriicksichtigen seien — in Lausanne sogar in
dem Ausmasse, dass die drei Trimesterzeugnisse des letzten Jahres zu 3/4
und die Prifungsergebnisse nur zu 1/4 bei der Berechnung der ins Diplom
einzusetzenden Noten zihlen. Der Schritt scheint nicht mehr weit zum
vollstindigen Verzicht auf Diplomprifungen. Wir halten dies aber, ab-
gesehen davon, dass die Vollziehungsverordnung zum Bundesbeschluss
betr. die Subventionirung von Handelsschulen eine Fihigkeitsprifung
fordert, auch deshalb nicht fur richtig, weil diese Prifungen fast das
einzige Mittel sind, am sich vor der Offentlichkeit iiber die Leistungen
der Schule auszuweisen und durch die Beiziehung kaufméinnischer Prifungs-
experten die so notwendige Verbindung von Handelschule und Handels-
stand enger zu knipfen.

Der Schluss aber darf aus der vorstehenden Erdrterung gezogen
werden, dass sehr wohl die Prifung auf wenige Hauptfiicher beschrinkt
werden konnte, wihrend im tbrigen die Durchschnittsnoten auf Grund
«ler Jahresleistungen ins Diplom einzusetzen wiiren.

Eine solche Beschrinkung auf wenige Fiicher empfiehlt sich in aller-
erster Linie aus Rucksicht auf unsere Schuler und Schulerinnen. Oder steht
der Nutzen einer umfassenden Prifung, die Notigung, in einem gege-
benen Momente aussergewohnlich viel Detailwissen prisent zu haben, in
einem richtigen Verhiltnis zu dem Aufwand an Kraft und Gesundheit
und zu der Einbusse an Zeit, die fur fruchtbringendere Arbeit verwendet
werden konnte als die Vorbereitung auf eine solche Prifung es ist? Auf
diese Frage kann ein Kenner nur mit ,Nein® antworten. Die Verhilt-
nisse liegen doch so, dass zur Handelsschulprifung regelméssig nur solche
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Schiiller kommen, die wihrend Jahren den Unterricht an der Schule
besucht und in betreff ihrer Leistungsfihigkeit den priifenden Lehrern
schon vorher ganz genau hekannt sind. Wenn trotzdem in allen Fiichern
iber den gesamten Lehrstoff geprift werden soll, so unterliegen gesund-
heitlich schwichere Schiiler und namentlich Schulerinnen, die sich mit
allem Ernst vorbereiten, schier der ihnen auferlegten Last. Mit Annahme
unserer Vorschlige wirde ubrigens kein Novum geschaffen; abgesehen
von den Téchterschulen gilt beispielsweise in Aarau die Vorschrift:  Fir
Naturgeschichte, Warenkunde, Stenographie und Zeichnen sind die Noten
der Quartalzeugnisse massgebend.“ ,

Soweit von einer Prufung abgesehen wird, muss selbstverstindlich
von dem Examinanden der Nachweis geleistet werden, dass er in den
ausfallenden Fichern einen ausreichenden Unterricht genossen habe.
Praktische Bedeutung hat diese Forderung natiirlich nur fir diejenigen,
die zum Teil an einer andern Handelsschule ausgebildet worden sind. Aus
Ricksicht aunf solche Schiiler, weit mehr aber noch von der allgemeinen
Erwigung aus, dass eine gewisse Einheitlichkeit in der Ausbildung der
schweizerischen Handelsschiiler gesichert werden sollte, sind eine Anzahl
Facher als solche zu bezeichnen, deren Kenntnis jeder Schiiler durch
Unterrichtshesuch oder event. Priifung nachzuweisen hitte, da ihm andern-
falls ein Diplom nicht erteilt werden kinnte. Es diirfte leichter fallen,
auf diese Fécher sich zu einigen, wenn wir uns zuvor iiber die gegenwiirtig
bestehenden Verhiiltnisse der schweizerischen Handelsschulen orientiren.

Uberall sind obligatorische Priifungsficher: mindestens 3 Sprachen,
Buchhaltung, Arithmetik, andere Handelsticher, Geographie, meist auch
Warenkunde und weitere Fiicher. In der Muttersprache und einer zwei-
ten Landessprache wird ein guter Aufsatz und Kenntnis der Literatur
verlangt — das gilt fir alle Schulen. Damit ist aber die Einheitlichkeit
bereits an ihrem Ende angelangt; denn wenn auch alle Schulen mindes-
stens noch eine weitere Fremdsprache vorschreiben, so weichen sie doch
insofern von einander ab, dass an einem Ort unbedingt Englisch, an einem
zweiten Englisch und Italienisch, am dritten Englisch oder Italienisch,
am vierten sogar Englisch oder Italienisch oder Spanisch verlangt wird.
Viele Schulen verpflichten ihre Schiiler zu vier Sprachen, wihrend andere
sich mit 3 Sprachen als Mindestmass begniigen und die weitern Sprachen
takultativ erklirt haben. Wir halten das letztere fiir richtiger, weil das
intensive Studium von vier Sprachen fiir manche Schiiler und Schiile-
rinnen neben allem andern Unterricht eine zu grosse und dazu oft unndtige
Belastung darstellt, angesichts der Tatsache, dass sie in manchen Gegen-
den und Branchen schwerlich je Gelegenheit finden, die vierte Sprache anzu-
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wenden. Italienisch, Spanisch, event. Russisch sollen zwar gelehrt wer-
den. gewiss; aber sie sollen nicht obligatorische Priifungsficher sein.

Als obligatorische Prifungsficher neben den drei Sprachen werden
nur noch Buchhaltung, kaufm. Rechnen und Handelskorrespondenz vor-
geschlagen. Zur Zeit wird in diesen Fachern in sehr verschiedener
Weise gepriift. Die kaufm. Arithmetik ist fiir sich allein Prufungsfach
oder sie wird mit pol. Arithmetik zusammengezogen oder mit Buchhal-
tung. Diese wiederum bildet hiiufic mit Kontorarbeiten nur ein Prii-
fungsfach. Ja, es gibt Schulen, welche alle diese Disziplinen unter dem
Sammelnamen ,Kontor als ein Prufungsfach behandeln. Soweit meine
Erfahrung mir einen Schluss erlaubt, muss ich von einer solchen Vermenguung
abraten. Die schriftliche Prufung kann ja wohl so gestaltet werden, dass
der Schiiler seine Befihigung in Buchhaltung, Korrespondenz und Rechnen
an einer einzigen zusammenhingenden Arbeit zeigen muss, und auch
in der mindlichen Prufung kann tber Arithmetik, Buchhaltung und die
zu einer Handelsbetriebslehre erweiterte Korrespondenz im Zusammenhang
abgefragt werden. Wenn ich demnach keineswegs die Moglichkeit einer
solchen Priufungsabnahme bestreite, so betone ich doch mit allem Nach-
druck, dass auf diese Weise die einzelnen Handelsfiicher gegenuber den
andern Disziplinen nicht zu ihrem vollen Rechte kommen. Allerminde-
stens miissten dhnlich wie in Freiburg die Noten doppelt oder dreifach
gewertet werden. :

Weitere Priifungsfiicher werden nicht in Vorschlag gebracht. Was
aber die Bezeichnung der Ficher anbetrifit, deren Kenntnis bei jedem
Handelschuler vorausgesetzt werden misste, so dirfte als Grundlage und
Ausgangspunkt fur die ndhern Beratungen am besten die tabellarische
Zusammenstellung der Lehrpline der schweizerischen Handelschulen
dienen, welche Prof. Flury mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet und der
Schweizerische Handelslehrerverein als Beilage zu seinem III. Jahres-
bericht verdffentlicht hat. Diese wertvolle Publikation enthebt uns des
Abdrucks einer Ubersicht iiber die weitern Unterrichts- und Priifungs-
facher.

In den auszuarbeitenden .Normalien“ sollten selbstverstindlich fir
jedes einzelne Fach Minimalanforderungen enthalten sein, d. h. Angaben
dariber, was jeder Schiiller an jeder héhern Handelschule allermindestens
gelernt haben sollte. Als Muster darften in dieser Hinsicht namentlich
das Freiburger .Reglement et programme du Baccalauréat és-sciences com-
merciales“ und das Berner Regulativ fur die Maturititspriifungen® dienen.

Uber die Art und Weise der Durchfithrung der Diplomprifungen
kann hier nur ganz kurz das Wesentlichste mitgeteilt werden. Zur Zeit
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ist die Prifung fir einzelne Fécher schriftlich und miundlich (Sprachen,
einzelne Handelsfiicher), fur andere nur schriftlich (Handelskorrespondenz,
Geographie) oder nur mundlich (Handelsrecht, Geschichte, naturwissen-
schaftliche Ficher). Die fiir die schriftliche Prifung — Ausarbeitung
von schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht des Lehrers — angesetzte Zeit
schwankt zwischen 1—6 Stunden pro Fach. Bei den miindlichen Examen,
die durchwegs offentlich sind, wird meist in Gruppen von 3—6 Schiilern
gepruft und eine Prifungszeit von 3—10 Minuten pro Fach und pro
Schiiler eingeriumt. Manchenorts werden zu diesen Priiffungen prak-
tische Kaufleute als Experten beigezogen; das empfiehlt sich auch dort,
wo bereits Vertreter des Handelsstandes in der Schulkommission sitzen;
denn durch die Beiziehung von angesehenen Kaufleuten als Priifungs-
experten gewinnen diese Examen und die erteilten Diplome eine héhere
Bedeutung in den Augen der Beteiligten und namentlich auch des Han-
delsstandes — und gerade darauf ist mit allen guten Mitteln hinzuar-
beiten, dass die Kautmannschaft immer allgemeiner unsere Diplome als
einen sehr ernst zu nehmenden Ausweis von hohem Werte anerkenne
und schéitze. Erst dann werden unsere Schiiler noch mehr daraut halten, sich
das Diplom zu erwerben, und es wird die grosse Zahl der vorzeitigen
Austritte selbst tichtiger Schiiler abnehmen. Wir aber missen darnach
trachten, recht viele Diplomanden zu bekommen; denn diese werden
unsere natiirlichen Bundesgenossen werden im Kampfe gegen Routine,
Gleichgultigkeit und Egoismus.

Zurzeit ist die Zahl der Diplomanden im Vergleich zur Gesamt-
schiillerzahl noch recht bescheiden; es werden 120—150 pro Jahr sein.
Sie wird aber wachsen in dem Masse, als die Diplome allgemein hoher
bewertet werden, und das zu erreichen, ist ja auch ein Hauptzweck des
heutigen Vorstosses.

Es ist schon einmal versucht worden, diese Frage einer befriedigenden
Loésung entgegenzufihren. Das Eidg. Handelsdepartement hat sich da-
ritber in dem fiir die Landesausstellung 1896 erstellten Werke ,Die Handels-
schulen und der kaufminnische Fortbildungsunterricht in der Schweiz®
einlésslich gedussert. Die dabei gemachten Anregungen verdienen eine
cganz besondere Beachtung nicht nur deshalb, weil sie von hochster Stelle
ausgehen, sondern weil sie an sich sehr richtig und wertvoll sind. Wir
bringen daher den betr. Abschnitt unverkiirzt zum Abdruck; er lautet:

»1n der Vollziehungsordnung zum Bundesbeschluss iber die Forderung
der kommerziellen Bildung ist die Organisation einheitlicher Aufnahms-
prufungen vorgesehen. Einleitende Schritte hiefur sind schon vor lingerer
Zeit getan worden, ebenso fur die Einrichtung einheitlicher Abgangs-
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prufungen. Hr. Rektor Dr. Kautmann in Solothurn wurde vom eidge-
nossischen Handelsdepartement mit der Aufstellung eines Vorentwurfes
beauftragt und referirte dariber vorliufig in einer Versammlung von
Delegirten der Handelsschulen, die im Mai 1894 aut Veranlassung des
genannten Departements in Solothurn stattfand. Der Abschluss dieser
Angelegenheit ist indessen noch hinausgeschoben worden, weil mehrere
der bestehenden Handelsschulen zurzeit reorganisirt’ werden und eine
Anzahl neuer Schulen im Entstehen begriffen ist.

Die einheitlichen Abgangspriifungen werden einerseits dem Bunde
die wiinschenswerte genauere Konstatirung der erzielten Fortschritte er-
moglichen, anderseits, wie die Aufnahmsprifungen, die Bedingungen
einigermassen erschweren und dadurch die Schulen veranlassen, auf Verbes-
serungen der Lehrmethoden, der Lehrkrifte und Lehrmittel bedacht zu sein.

Solange jede Schule ihr eigenes Prufungssystem besitzt und ihren
eigenen Masstab anlegt, ist selbstverstindlich keine sichere Vergleichung
der Leistungen moglich. Das eidgenossische Handelsdepartement hat sich
zwar bisher an den Prifungen vertreten lasssen; die Schulen werden
auch wihrend des Unterrichts hie und da besucht. Diese Inspektionen
geniigen aber nicht. Es bedarf einer Organisation dhnlich derjenigen der
kaufminnischen Lehrlingsprufungen. Bei diesen ist die Einheitlichkeit
des Masstabes durch bestimmte Normalien fiir jedes Unterrichtsfach und
durch die Teilnahme eidgendssischer pidagogischer Experten an der
Aufstellung der Autgaben und Erteilung der Noten gesichert, wihrend
durch die Kompetenzen der Kommission eines jeden der zwoélf Prifungs-
kreise dafir gesorgt ist, dass auch die speziellen Anforderungen der In-
dustrie und des Handels zur Geltung kommen, die angestrebte Einheit-
lichkeit also nicht in Einseitigkeit und Pedanterie ausartet.

Die Diplome oder Abgangszeugnisse, welche bisher von jeder Schule
ausgestellt wurden, kénnen auch bei einer gemeinsamen Organisation
der Prifungen beibehalten werden; es wird zur Wahrung der Einheit-
lichkeit geniigen, dass sie ausser von den Schulbehérden auch vom eid-
genossischen Experten unterzeichnet werden.“

Das Handelsdepartement gibt schliesslich der Hoffnung Ausdl uck,
dass die so organisierten, einheitlicher gestalteten Handelsschul-Prifungen
sich mit den kaufmiinnischen Lehrlingspriifungen zu einer harmonischen
Gesamtwirkung, 1d. h. zur Hebung des schweizerischen Handelsstandes
vereinigen werden.

Seither ist die Frage nicht wieder aufgenommen worden. Wenn
unsere Gesellschaft sie aufgreift, so tut sie es in der Uberzeugung, dass,
was vor einem Jahrzehnt, als unser Handelsschulwesen noch viel ein-



94

facher war, fir wimschbar und erstrebenswert erkliirt worden ist, heute
bei viel verwickelteren Verhiltnissen notwendiger ist als je. Alle aber,
die berufen sind, mitzuhelfen zur Herbeifihrung einheitlicherer Diplom-
prifungen, miissen sich stets vor Augen halten, dass es gilt, durch wohl-
erwogene Anregungen, niichternes Abwiigen, selbstloses Nachgeben und
entschlossene Durchfiihrung des als gut Erkannten in gemeinsamen Zu-
sammenarbeiten das komerzielle Bildungswesen unseres Vaterlandes zu
fordern.

Die aufgestellten Thesen —- -von denen vorliufig nur die ersten
beiden von der Versammlung beraten und zum Beschluss erhoben worden
sind — lauten:

I. Um eine grossere Einheitlichkeit in den Diplomprifungen und in-
direkt auch in den Lehrplinen der o6ffentlichen héheren Handels-
schulen herbeizufuhren, wird die Schweiz. Gesellschaft fiir kaufm. Bil-
dungswesen Normalien fiir diese Prifungen aufzustellen und dieselben
den zustindigen Behorden zur gefl. Kenntnisnahme unterbreiten.

II. Die Aufstellung dieser ,Normalien fir die Diplompriufungen der
schweizerischen Handelsschulen® soll fir die néchste Zeit eine der
Hauptaufgaben unserer Gesellschaft bilden. Alle personlichen und
korporativen Mitglieder, namentlich der Schweizerische Handels-
lehrerverein, werden eingeladen, begriindete Vorschlige dem Vor-
stande einzureichen, der beauftragt ist, eine Vorlage fur die niichste
Jahresversammlung auszuarbeiten und ihr zur endgultigen Beratung
und Genehmigung vorzulegen.

III. Als Grundlage fir die weitere Beratung durften folgende unver-
bindliche Leitsitze dienen: ~

@) Durch die Diplomprifung einer héhern Handelsschule hat sich
der Examinand uber den Besitz einer guten fachlichen und all-
gemeinen Bildung auszuweisen, namentlich einerseits aber die
Befihigung zur Besorgung der kaufménnischen Bureauarbeiten
(Buchhaltung, Korrespondenz etc.) und anderseits iiber die zum
handelswissenschaftlichen Studium erforderliche Reife.

b) Es sollen zur Diplomprifung nur solche Schiller und Schiile-
rinnen zugelassen werden, welche das 18. Altersjahr zuriick-
gelegt, die examinirende Schule seit mindestens einem Semester
besucht haben und in bezug auf Fleiss und Betragen gute Zeug-
nisse besitzen. _

¢) Ein Diplom dart nur solchen Examinanden verabfolgt werden,
welche sich iber ausreichenden Unterrichtsbesuch (eventuell
Privatstudium) in folgenden Fiachern ausweisen:
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1. Muttersprache, einschliesslich Literatur derselben; 2. zweite
Landessprache; 3. Englisch oder Italienisch; 4. Kautm. Rechnen ;
5. Buchhaltung; 6. Handelskorrespondenz in der Muttersprache
und in zwei Fremdsprachen; 7. Handelslehre und Grundzige der
Volkswirtschaftslehre; 8. Rechtskunde fur Kaufleute, namentlich
Handels- nnd Wechselrecht; 9. Naturwissenschaftliche = Fécher
einschliesslich Warenlehre und Technologie; 10. Geographie mit
besonderer Beriicksichtigung der Wirtschaftsgeographie; 11. Ge-
schichte und Verfassungskunde; 12. Algebra einschliesslich Ver-

- sicherungsmathematik.
Fur alle diese Fiicher sind Minimalanforderungen aufzustellen.
d) Die Diplomprifung zerfiillt in eine schriftliche und eine miind-
liche Priifung und umfasst obligatorische und fakultative Ficher.

Obligatorisch sind: 1. Muttersprache (Aufsatz und miind-
liche Prafung uber die Literatur derselben); 2. zweite Landes-
sprache (Aufsatz oder Ubersetzung, Lektire und Konversation):
3. Englisch oder Italienisch; 4. Kaufm. Rechnen; 5. Buchhaltung;
6. Handelskorrespondenz in der Muttersprache und in zwei
Fremdsprachen. |

Schriftliche Prifung: Klausurarbeiten. Zeit je nach dem
Fach 1—3 Stunden. Die Prifung in den einzelnen Fichern ist
auf verschiedene Tage zu verteilen. Schriftliche Priifung stets
vor der mundlichen.

Miindliche Priifung: Offentlich. Priifungsexperten (Mitglieder
der Aufsichtskommission und Vertreter des Handelsstandes).
Examenzeit 5—10 Minuten per Schiiler und Fach. Eventuell
kleinere Schiilergruppen. Fragestellung nur durch die Fachlehrer.

e) Die Noten in den Priifungstiichern sind jeweilen von den Experten
und dem priifenden Fachlehrer festzustellen, unter wesentlicher
Beriicksichtigung der Zensuren, welche der Schiiler fiir Leistungen
und Fleiss im letzten Schuljahr erhalten hat. In den Féchern,
worin nicht geprift wird, sind die Durchschnittsnoten aut Grund
dieser Zensuren zu berechnen. ,

Diejenicen Examinanden, welche als Durchschnittsnote, be-
rechnet auf der Gesamtheit der Noten in den obligatorischen
Fachern, ohne Beriicksichticung der fakultativen Ficher, eine
geniigende Note erzielen, erhalten ein Diplom, die andern Schiiler
lediglich ein Entlassungszeugnis.

In das Diplom sind die in den einzelnen obligatorischen
und fakultativen Fiichern erworbenen Noten einzutragen.




	Diplomprüfungen an schweizerischen Handelsschulen

